
Zusatzvereinbarung Allianz BonusDrive

Die Zusatzvereinbarung Allianz BonusDrive ergänzt Ihre Versicherungsbedingungen für die Allianz Kfz-Versicherung (AKB). Soweit nicht
nachfolgend etwas anderes bestimmt ist, gelten die AKB in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung.

1. Wie funktioniert Allianz BonusDrive?

Mit Allianz BonusDrive können Sie eine anteilige Beitragsrück-
erstattung erhalten. Hierzu werden Daten aufgezeichnet, die zur
Bewertung Ihres Fahrverhaltens verwendet werden. Vorausset-
zung für die Nutzung von Allianz BonusDrive ist der Download und
die Aktivierung der Allianz BonusDrive-App
(nachfolgend nur "BonusDrive-App"). Bei erstmaligem Abschluss
von Allianz BonusDrive erhalten Sie einen einmaligen Start-Bonus
von 10% Ihres tariflichen Jahresbeitrags. Bei positiv bewertetem
Fahrverhalten erhalten Sie jährlich zusätzlich eine anteilige Bei-
tragsrückerstattung ("Extra-Bonus") Ihres Versicherungsbeitrags.
Um sich für den Erhalt des Extra-Bonus zu qualifizieren, müssen
Sie an mindestens 10 Tagen pro Monat eine Fahrt aufzeichnen,
deren Fahrtstrecke jeweils mindestens 500 Meter beträgt.

2. Was sind die Voraussetzungen für den
Abschluss von Allianz BonusDrive?

2.1 Privatperson und privat genutztes Fahrzeug

Allianz BonusDrive können nur Privatpersonen abschließen, die ih-
ren Pkw nicht zu gewerblichen Zwecken nutzen.

2.2 Höchstalter des jüngsten Fahrers unter 29 Jahren

Der Abschluss ist nur möglich, wenn Sie oder der jüngste im Versi-
cherungsschein benannte Fahrer am Tag des Versicherungsbe-
ginns das 29. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (d.h. der Tag
des Versicherungsbeginns muss vor dem 29.Geburtstag liegen).

Für das Versicherungsjahr, in dem der jüngste Fahrer das 29. Le-
bensjahr vollendet (d.h. mit dem 29. Geburtstag), wird
der Extra-Bonus letztmalig ausgezahlt. Die BonusDrive-App kann
von Ihnen aber trotzdem weiter genutzt werden. Sie erhalten dann
weiterhin die Ergebnisse Ihrer Fahrten. Wünschen Sie keine weite-
re Bewertung Ihres Fahrverhaltens, können Sie
die BonusDrive-App auf Ihrem Smartphone deinstallieren.

3. Wann erhalten Sie den Start-Bonus?

Mit erstmaligem Abschluss von Allianz BonusDrive erhalten Sie im
1. Versicherungsjahr einen einmaligen Start-Bonus

  von 10% Ihres tariflichen Jahresbeitrags  

für Ihre Kfz-Haftpflichtversicherung, -Kaskoversicherung sowie alle
Bausteine mit Ausnahme der Kfz-Unfallversicherung.

Den Start-Bonus erhalten Sie unter folgenden Voraussetzungen:

• Sie zahlen zunächst den in Ihrem Versicherungsschein genann-
ten Versicherungsbeitrag ohne Abzug des Start-Bonus. Sie be-
kommen diesen zurückerstattet, wenn Sie auch die nachfolgen-
den Voraussetzungen erfüllt haben.

• Sie laden und aktivieren die BonusDrive-App auf Ihrem Smart-
phone und die ersten 100 gefahrenen Kilometer wurden aufge-
zeichnet.

• Seit Versicherungsbeginn sind mindestens 4 Wochen vergan-
gen.

 
Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen erhalten Sie
den Start-Bonus als Gutschrift auf Ihr bei uns geführtes Beitrags-
konto. Wir sind berechtigt, den Start-Bonus mit fälligen Beitragsfor-
derungen zu verrechnen.

4. Wie wird Ihr Fahrverhalten bewertet?

4.1 Wertung pro Fahrt

Jede Fahrt, deren Strecke mindestens 500 Meter beträgt, wird mit
eine Punktzahl bewertet. Die Wertung pro Fahrt errechnet sich aus
folgenden durch die BonusDrive-App ermittelten und übertragenen
Fahrdaten:

• Beschleunigung,
• Bremsverhalten,
• Kurvenfahrverhalten,
• Geschwindigkeit,
• Tag, Zeit,
• Straßenart.
 
Die Wertung pro Fahrt wird nach der Fahrzeit gewichtet und in der
BonusDrive-App auf einer Skala von 0-100 angezeigt. Dabei steht
der Wert 0 für ein sehr schlecht bewertetes Fahrverhalten und der
Wert 100 für ein sehr gut bewertetes Fahrverhalten.

4.2 Tages-Wertung

Aus einer oder mehreren Wertungen pro Fahrt wird pro Tag eine
Tages-Wertung ermittelt.

4.3 Monats-Wertung

Wenn an mindestens 10 Tagen im Kalendermonat eine Fahrt auf-
gezeichnet wurde, wird aus den Tages-Wertungen eine Monats-
Wertung ermittelt. Im Monat des Versicherungsbeginns benötigen
Sie die Mindestanzahl von 10 Tages-Wertungen nicht.

Beginnt und endet Ihr Versicherungsjahr nicht am 1. eines Monats
gelten folgende Besonderheiten:
Der 1. Monat wird auch dann gewertet, wenn Sie die normalerwei-
se erforderlichen 10 Tages-Wertungen nicht erreichen. Der letzte
nicht mehr vollendete Monat fließt in die Bewertung nicht mehr mit
ein, sondern wird für die nächste Jahres-Wertung berücksichtigt.

4.4 Jahres-Wertung und Bonus-Stufe

Die Jahres-Wertung ergibt sich aus den Ergebnissen der vorange-
gangenen 12 Kalendermonate. Aus der Jahres-Wertung wird Ihre
Bonus-Stufe ermittelt. Die Bonus-Stufe bestimmt die Höhe
des Extra-Bonus.

Alle Wertungen werden Ihnen in der BonusDrive-App in Form von
verschiedenen Symbolen angezeigt.

5. Wonach richtet sich die Höhe des Extra-
Bonus?

Die Höhe des Extra-Bonus bestimmt sich nach der erreichten
Bonus-Stufe wie folgt:

Alter des jüngsten
Fahrers in Jahren

Bonus-
Stufe 0

Bonus-
Stufe 1

Bonus-
Stufe 2

Bonus-
Stufe 3

17-29 0% 10% 20% 30%
ab 30 0% 0% 0% 0%

Der Extra-Bonus wird auf die von Ihnen tatsächlich gezahlten Bei-
träge des vorangegangenen Versicherungsjahres (mit Berücksich-
tigung des Start-Bonus) angerechnet.
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6. Wann erhalten Sie den Extra-Bonus?

Sie erhalten den Extra-Bonus frühestens 4 Wochen nach Ende des
Versicherungsjahres bzw. nach dem Datum eines Fahrzeugwech-
sels. Wir sind berechtigt, den Extra-Bonus mit fälligen Beitragsfor-
derungen zu verrechnen.

7. Was gilt, wenn Allianz BonusDrive vor Ab-
lauf eines Jahres beendet wird?

Erreichen Sie aufgrund einer Kündigung oder eines Fahrzeug-
wechsels nicht die für eine Jahres-Wertung erforderlichen
12 Monats-Wertungen, rechnen wir die bis dahin erreichten
Monats-Wertungen hoch. Hieraus ergibt sich die Jahres-Wertung,
die Ihre Bonus-Stufe bestimmt.

Setzen Sie Ihr Fahrzeug außer Betrieb (z.B. vorübergehende Still-
legung), werden die im jeweiligen Versicherungsjahr erreichten
Monats-Wertungen berücksichtigt. Eine Hochrechnung erfolgt
nicht. Ihre Bonus-Stufe ergibt sich zum Ablauf des Versicherungs-
jahres aus den tatsächlich erreichten Monats-Wertungen.

Voraussetzung ist immer, dass Allianz BonusDrive im jeweiligen
Versicherungsjahr mindestens 3 Monate bestanden hat.

Eine Übertragung des Zwischenstandes auf ein Ersatzfahrzeug
oder einen anderen Vertrag ist nicht möglich.

8. Wann bekommen Sie den Extra-Bonus
nicht?

Wenn wir den Vertrag wegen Nichtzahlung des Versicherungsbei-
trags kündigen oder deshalb vom Vertrag zurücktreten, wird der
Extra-Bonus nicht ausgezahlt.

9. Welche technischen Voraussetzungen
müssen erfüllt sein?

Es müssen folgende technische Voraussetzungen für die Nutzung
von Allianz BonusDrive vorliegen:

• Funktionsfähiges Smartphone (d.h. das Smartphone muss wäh-
rend der gesamten Fahrt in der Lage sein, die BonusDrive-App
zu betreiben und Daten aufzuzeichnen).

• Auf dem Smartphone wurde die BonusDrive-App ordnungsge-
mäß aktiviert.

• Die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones ist aktiviert und wur-
de mit der Schnittstelle im Fahrzeug gekoppelt.

• Die Standortbestimmungsfunktion des Smartphones ist aktiviert,
betriebsbereit und für die BonusDrive-App freigeschaltet.

• Bei allen Fahrten mit dem versicherten Fahrzeug ist
die BonusDrive-App nicht deaktiviert und betriebsbereit.

 
Fahrten, die aus technischen Gründen nicht aufgezeichnet oder er-
fasst werden, können auch nicht für die Ermittlung Ihrer Wertung
herangezogen werden. Eine Nachmeldung von Fahrten ist nicht
möglich.

10. Sind Sie verpflichtet, Ihre Fahrten aufzu-
zeichnen?

Sie und der jeweilige Fahrer sind - soweit Ihnen dies möglich und
zumutbar ist - verpflichtet, jede Fahrt mit der BonusDrive-App auf-
zuzeichnen. Kommen Sie dieser Verpflichtung vorsätzlich nicht
nach, sind wir berechtigt, die Bonusgewährung entfallen zu lassen
(z.B. wenn Sie die Aufzeichnung bei Fahrten mit überhöhter Ge-
schwindigkeit vorsätzlich deaktivieren).

11. Wie verwenden wir Ihre Daten?

Bei der Nutzung von Allianz BonusDrive werden personenbezoge-
ne Daten sowie personenbeziehbare Daten erhoben, gespeichert
und verarbeitet.

11.1 Datenerhebung

Wir erheben folgende Daten:

(1) Persönliche Daten
 
• Daten, die zum Abschluss des Versicherungsvertrags notwendig

sind und
• Kontaktdaten (Mobilfunknummer, E-Mail-Adresse) für die An-

melde-ID der BonusDrive-App.
 
(2) Fahrdaten
 
Wir erheben durch die BonusDrive-App folgende Fahrdaten:

• Daten zum Streckenverlauf,
• Beschleunigung, Bremsverhalten, Kurvenfahrverhalten, Ge-

schwindigkeit, Tag, Zeit, Straßenart,
• die gefahrenen Kilometer,
• sowie die auf Basis der erhobenen Daten errechneten Wertun-

gen.
 
(3) Technische Daten
 
Wir erheben folgende technische Daten:

• Merkmale des Kfz (Marke, Modell, Kennzeichen) und
• Merkmale des Smartphones (Marke, Model, IMEI, Systemversi-

on, Batterie- und Ladestatus).
 
11.2 Datenverarbeitung

Sie willigen in der BonusDrive-App in die Datenverarbeitung ein.

Zur Durchführung des Versicherungsvertrages erhalten wir von un-
serem Dienstleister das Wertungsergebnis übermittelt. Unser
Dienstleister ist derzeit die Intelligent Mechatronic Systems Inc.,
435 King Street North, Waterloo, ON N2J 2Z5, Canada.

Darüber hinaus verwenden wir die in Ziffer 11.1. (2) und 11.1.(3)
genannten Daten (ohne die in 11.1.(1) aufgeführten persönlichen
Daten) zur Optimierung von telematik-basierten Kfz-Versicherungs-
produkten und zur Unfallforschung.

Sie verpflichten sich, andere Fahrer über die korrekte Nutzung von
Allianz BonusDrive zu informieren.
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